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VORSTELLUNG DES BUDGETDIENSTES
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EINRICHTUNG UND ORGANISATIONSGRUNDLAGEN

• Langjährige Bestrebungen zum Ausbau der fachbezogenen Ressourcen der 
Parlamentsdirektion zur Stärkung des Parlaments gegenüber der Regierung

• Einrichtung des Budgetdienstes als Pilotprojekt und notwendige ErgänzungEinrichtung des Budgetdienstes als Pilotprojekt und notwendige Ergänzung 
zur Haushaltsrechtsreform

• Bereitstellung von regierungsunabhängiger Fachexpertise in 
H h lt l h itHaushaltsangelegenheiten

• Politische Vereinbarung der fünf damals im Nationalrat vertretenen Parteien 
über die Einrichtung eines unabhängigen Budgetdienstes im Parlamentg g g g

• Ausschussfeststellung des Budgetausschusses vom 10. November 2011 
(1510 d.B. XXIV. GP)
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AUFBAU UND HANDLUNGSGRUNDSÄTZE

• Personalausstattung mit insgesamt sechs AkademikerInnen und zwei 
Assistenzkräften, Kapazitätsaufbau erfolgt schrittweise bis Ende 2013

• Eingliederung in den Rechts Legislativ und Wissenschaftlichen Dienst• Eingliederung in den Rechts-, Legislativ- und Wissenschaftlichen Dienst, 
jedoch Sonderstellung durch unmittelbaren Kontakt mit dem 
Budgetausschuss sowie weiterer Ausschüsse

• Unabhängigkeit und Objektivität als wesentliche Handlungsgrundsätze

• Erfordert Gleichbehandlung aller Fraktionen und Äquidistanz

• Inhaltliche Beratungstätigkeit in budgetrelevanten Fragen 

• Veröffentlichung der Ergebnisse auf der Homepage des Parlaments

5 REPUBLIK ÖSTERREICH  Parlament



AUFGABEN DES BUDGETDIENSTES

Aufgabenstellung des Budgetdienstes gemäß der Politischen Vereinbarung:Aufgabenstellung des Budgetdienstes gemäß der Politischen Vereinbarung:
Unterstützung des Nationalrates bei der Beratung, Beschlussfassung und 
Kontrolle der Haushaltsführung des Bundes. Die Aufgaben umfassen:
(1) Beratung des Budgetausschusses insbesondere durch schriftliche 

Expertisen, Analysen und Kurzstudien hinsichtlich der gemäß dem BHG 
2013 vorzulegenden Unterlagen

(2) Beratung weiterer Ausschüsse hinsichtlich der wirkungsorientierten 
Folgenabschätzung von rechtssetzenden Maßnahmen (§ 17 BHG 2013)

(3) Erstellung von Stellungnahmen auf Anfrage einzelner Mitglieder des 
Budgetausschusses

Diese Aufgaben umfassen auch die Wirkungsorientierung insbesondereDiese Aufgaben umfassen auch die Wirkungsorientierung insbesondere 
unter der Berücksichtigung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen 
und Männern.
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(GEPLANTE) ARBEITSSCHWERPUNKTE(GEPLANTE) ARBEITSSCHWERPUNKTE

• Analyse der vorgelegten Budgetdokumente und sonstiger 
Regierungsvorlagen an den Budgetausschuss (z B zum laufendenRegierungsvorlagen an den Budgetausschuss (z.B. zum laufenden 
Budgetvollzug, zu Haftungen, künftig zum Budget- und Wirkungscontrolling)

• Hilfestellung beim Verständnis der neuen Budgetformate und Unterlagen

• Beratung und Information (z.B. Mailserie „Der Budgetdienst informiert“ für 
Mitglieder des Budgetausschusses - Kurzinformationen über aktuelle 
Studien, Wirtschaftsdaten oder Konjunkturprognosen)

• Beantwortung von budgetbezogenen Anfragen des Budgetausschusses bzw. 
einzelner Abgeordneter 

A l i k i ti t F l b hät R l• Analysen zur wirkungsorientierten Folgenabschätzung von Regelungs-
vorhaben

• Wissensmanagement für Abgeordnete (z.B. Schaffung einer Datenbasis g g ( g
speziell für die Informationsbedürfnisse der Abgeordneten)

• Nationale und internationale Vernetzung (z.B. OECD - Parliamentary 
Budget Officials Network EZPWD - Europäisches Zentrum fürBudget Officials Network, EZPWD - Europäisches Zentrum für 
Parlamentarische Wissenschaft und Dokumentation)
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BUDGETANALYSE 2013BUDGETANALYSE 2013

• Änderung BundesfinanzrahmenÄnderung Bundesfinanzrahmen

• Umsetzung Haushaltsrechtsreform

• Schwerpunkte des Voranschlagsentwurfsp g

• Volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen

• Empfehlungen ECO-Fin, IWF, OECD

• Entwicklung von Auszahlungen und 
Einzahlungen

St d Ab b• Steuern und Abgaben

• Schulden und Zinsen

• Rücklagengebarung• Rücklagengebarung

• Gender Budgeting

8 REPUBLIK ÖSTERREICH  Parlament



BUDGETANGELEGENHEITEN BUDGETDIENSTBUDGETANGELEGENHEITEN - BUDGETDIENST
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Gl i h t ll d G d B d tiGleichstellung und Gender Budgeting 
Grundlagen der Behandlung im Nationalrat
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RAHMEN

• Bekenntnis zum Ziel der Gleichstellung (Art. 13 Abs. 3 B-VG, Art. 51 B-VG, 
BHG) - verfassungsrechtliche Verankerung des Ziels der tatsächlichen 
Gleichstellung von Frauen und Männern in Österreich fand internationale 
B htBeachtung 

• Behandlung der Wirkungs- und Gleichstellungsziele der Ressorts und der 
obersten Organe in den Budgetberatungen g g g

• Behandlung der Auswirkungen von Regelungsvorhaben auf die 
Gleichstellung im Rahmen der wirkungsorientierten Folgenabschätzung in 
allen Ausschüssen und im Plenumallen Ausschüssen und im Plenum 

• Behandlung weiterer an den Nationalrat vorzulegender Berichte (z.B. 
Strategiebericht, Einkommensbericht, Gleichbehandlungsbericht, g g
Kunstförderung, künftig: Wirkungscontrolling)
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G GGleichstellung und Gender Budgeting 
Beitrag des Bundesfinanzgesetzes 2013 

Si ht d B d tdi taus Sicht des Budgetdienstes
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GLEICHSTELLUNG IM RAHMEN DES BFG 2013 (I)GLEICHSTELLUNG IM RAHMEN DES BFG 2013 (I)
• Einzige durchgängige wirkungsorientierte Zielsetzung, die von allen Ressorts 

in allen Untergliederungen berücksichtigt werden muss.

• Überwiegende Mehrheit formulierte Gleichstellungsziele mit externen, 
gesellschaftspolitischen Wirkungen; vereinzelt fanden sich interne g p g ;
Gleichstellungsziele.

• Genderaspekt wurde lediglich in drei Untergliederungen 
(Finanzmarktstabilität Kassenverwaltung Finanzierungen und(Finanzmarktstabilität, Kassenverwaltung, Finanzierungen und 
Währungstauschverträge) nicht berücksichtigt.

• Wesentliche Problemstellungen (z.B. erhebliche Einkommensunterschiede, 
ungleiches Verhältnis von Teilzeit- und Vollzeitarbeit, hoher Frauenanteil bei 
AusgleichszulagenbezieherInnen, ungleiche Verteilung unbezahlter Arbeit) 
werden angesprochen.

Rechtliche Vorgaben wurden im BFG 2013 weitgehend 
umgesetzt
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GLEICHSTELLUNG IM RAHMEN DES BFG 2013 (II)GLEICHSTELLUNG IM RAHMEN DES BFG 2013 (II)
• Breite Palette an Zielen mit sehr unterschiedlichen Ausrichtungen: z.B. 

/- Bessere Verteilung der Erwerbsarbeit und der unbezahlten Arbeit/
Gender Pay Gap verringern 

- Anhebung des Frauenanteils in Aufsichtsräten von Unternehmen mit mindestens 
50 % Bundesbeteiligung/Frauenanteil in Aufsichtsgremien50 % Bundesbeteiligung/Frauenanteil in Aufsichtsgremien  

- Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie/Erhöhung der Anzahl von 
Telearbeitsplätzen 

- Verbesserter Schutz vor Gewalt insbesondere gegen Frauen Minderjährige und- Verbesserter Schutz vor Gewalt, insbesondere gegen Frauen, Minderjährige und 
SeniorInnen/Wirksamkeit Betretungsverbot

- Nachhaltige Entwicklung eines vitalen ländlichen Raumes mit gleichen 
Entwicklungschancen für Frauen und Männer/Zusammenfassung von 14 g g
Einzelindikatoren

- Sicherstellung der Gendergerechtigkeit in der Mobilität sowie eines gleichen 
Zuganges zu allen Verkehrsdienstleistungen/Anzahl durchgeführter 
G d lGenderanalysen

- ..unter besonderer Berücksichtigung der Reintegration und Rückfallsprävention 
sowie der Lebenssituation weiblicher Insassen im Straf- und 
Maßnahmenvollzug/Anzahl der Abteilungen für FrauenvollzugMaßnahmenvollzug/Anzahl der Abteilungen für Frauenvollzug
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GLEICHSTELLUNG IM RAHMEN DES BFG 2013 (III)GLEICHSTELLUNG IM RAHMEN DES BFG 2013 (III)

• Unterschiedliche Qualität und unterschiedliches Ambitionsniveau der 
einzelnen Zielsetzungen, Maßnahmen und Indikatoren.

• Definition von ambitionierten generellen Zielsetzungen (wie z.B. zur 
Reduktion des Gender Pay Gap in der UG 16 – Öffentliche Abgaben) dieReduktion des Gender Pay Gap in der UG 16 – Öffentliche Abgaben), die 
jedoch nicht alleine in diesem Bereich umgesetzt werden können.

• Ziele wirken zu einem großen Teil mittelfristig, die Zielindikatoren sind oftmals 
fü 2013 f t l t d i hti f li t ( B A hlnur für 2013 festgelegt und vorsichtig formuliert (z.B. Anzahl an 

Telearbeitsplätzen Ist 2011: 1, Ziel 2013: 4; Anteil an Professorinnen 
Ist WS 2011/12: 19,6 %, Ziel 2013: 20 %).

• Gleichstellungsvorhaben zwischen den Ressorts nicht oder kaum abgestimmt 
(z.B. Ziele und Maßnahmen zur Steigerung des Frauenanteils in 
Aufsichtsgremien)
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GLEICHSTELLUNG IM RAHMEN DES BFG 2013 (IV)
• Internationale Vergleiche und Rangverbesserungsziele (z B Verbesserung• Internationale Vergleiche und Rangverbesserungsziele (z.B. Verbesserung 

der relativen Position im internationalen Vergleich) fehlen als Zielindikatoren.

• Fehlender Einblick in sämtliche – auch nicht im BVA 2013 ausgewiesene -
Maßnahmen und Indikatoren eines Ressorts erschwert die Vermittlung eines 
Gesamtbildes.

• Interne Zielsetzungen (z.B. Telearbeitsplätze, Fortbildung) möglichstInterne Zielsetzungen (z.B. Telearbeitsplätze, Fortbildung) möglichst 
einheitlich durch Dienstgeber Bund umsetzen.

• Abgrenzung von Genderzielen zur Frauenförderung und zu sozialpolitischen 
Zielsetzungen weiter schärfenZielsetzungen weiter schärfen.

BFG 2013 h ff I l fü Gl i h ll i bBFG 2013 schafft neue Impulse für Gleichstellung, es ist aber 
durchaus ein Weiterentwicklungspotenzial gegeben.
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GENDER BUDGETING (I)
Gender Budgeting beinhaltet g g

• eine geschlechtsbasierte Bestandsaufnahme der Haushalte, die eine 
Gender-Perspektive auf allen Ebenen des Haushaltsprozesses 
einschließteinschließt.

Gender Budgeting bedeutetGender Budgeting bedeutet

• eine genderbasierte Beurteilung von Budgets, 

• das Aufzeigen der Wirkung staatlicher Einnahmen und Ausgaben auf 
die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern und 

• die Umgestaltung von Einnahmen und Ausgaben im Hinblick auf eine 
Förderung der GeschlechtergleichstellungFörderung der Geschlechtergleichstellung.
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GENDER BUDGETING (II) ( )
• Gender Budgeting wurde in verschiedenen Bereichen gut umgesetzt (z.B. 

Verringerung Gender Pay Gap, Bezug zu Programm- bzw. Projektförderungen). g g y g g j g )

• Es finden sich jedoch vielfach Gleichstellungsziele und -maßnahmen ohne 
unmittelbaren Bezug zum Budget (z.B. Erhöhung des Frauenanteils in 
Aufsichtsräten bzw in Führungsfunktionen)Aufsichtsräten bzw. in Führungsfunktionen).

• In vielen Bereichen gibt es noch keine ausreichenden Datengrundlagen, die
eine fundierte Aussage im Hinblick auf die Ressourcenverteilung und 
Wi k d Ei hl d A hl l b D t h bWirkungen der Einzahlungen und Auszahlungen erlauben; Datenerhebung 
dennoch nur vereinzelt als Maßnahme vorgesehen.

• Ein gesamthafter Überblick, in welchen Bereichen Datengrundlagen fehlen, ist g g g
nicht vorhanden. 

• Aufgrund der fehlenden Verbindung der Maßnahmen mit den Budgetmitteln gibt 
es keinen Überblick über den für die Zielerreichung geplanten Mitteleinsatzes keinen Überblick über den für die Zielerreichung geplanten Mitteleinsatz.

Gender Budgeting kommt in den Zielsetzungen und 
Maßnahmen der Ressorts und obersten Organe 

h i A d knoch wenig zum Ausdruck.
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G GGleichstellung und Gender Budgeting 
Erfahrungsbericht aus den Budgetberatungen 
i N ti l tim Nationalrat
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WIRKUNGSORIENTIERUNG ALLGEMEINWIRKUNGSORIENTIERUNG - ALLGEMEIN

• Intensive Befassung mit der Wirkungsorientierung sowohl im 
Budgetausschuss als auch im Plenum und generelle Würdigung als großer 
Fortschritt  in der Weiterentwicklung des Haushaltswesens, jedoch auch Kritik 
am konkreten Entwicklungsstand

• Erhöhter Informationsgehalt durch Zusammenführung von Finanz- und 
Wirkungsinformationen und das Ausweisen von Wirkungsinformationen auf 
allen Budgetebeneng

Jedoch

• Stärkere Konkretisierung von Wirkungszielen (keine Selbstverständlichkeiten)

• Wirkungsziele mittelfristig formulieren und internationale Vergleiche 
aufnehmen 

Ambitionierte Zielwerte definieren (Entwicklungspfad berücksichtigen)• Ambitionierte Zielwerte definieren (Entwicklungspfad berücksichtigen)

• Darstellung der Wirkungsziele auch in Teilhefte aufnehmen
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GLEICHSTELLUNG IN DEN BUDGETBERATUNGEN (I)GLEICHSTELLUNG IN DEN BUDGETBERATUNGEN (I)

• Hoher Stellenwert von Gleichstellung und Gender Budgeting in denHoher Stellenwert von Gleichstellung und Gender Budgeting in den 
Budgetberatungen

• Alle Parteien haben zum Thema Gleichstellung – mit unterschiedlichen 
A i ht St llAusrichtungen – Stellung genommen

• Thema scheint noch „weiblich“ besetzt zu sein: 

i ä ibli h Ab d t h primär von weiblichen Abgeordneten angesprochen

 Abgrenzung zur Frauenförderung fließend (z.B. Frauen in 
Führungsfunktionen)ü u gs u t o e )

 mehr Fragen bzw. Statements zur Gleichstellung von Frauen, nur 
sehr vereinzelt zur Gleichstellung von Männern
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GLEICHSTELLUNG IN DEN BUDGETBERATUNGEN (II)GLEICHSTELLUNG IN DEN BUDGETBERATUNGEN (II)
Hohes Interesse der Abgeordneten, g ,

aber auch Kritik und Wünsche zur Weiterentwicklung

• Ziele, Maßnahmen, Indikatoren und Budgetmittelzuteilung wurden hinterfragt

 Relevanz und Konkretisierung der Ziele

 zielführende Ausgestaltung der Maßnahmen

 Ambitionsniveau anhand der Wirkungsindikatoren 
(vorsichtige Zielwerte Umsetzung einer Maßnahme)(vorsichtige Zielwerte, Umsetzung einer Maßnahme)

 Vorhandensein ausreichender Budgetmittel

• Ressortübergreifende Darstellung in die Budgetdokumente aufnehmenRessortübergreifende Darstellung in die Budgetdokumente aufnehmen

• Verstärkte Koordination bei Querschnittsmaterien 
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Gl i h t ll d G d B d tiGleichstellung und Gender Budgeting
Rolle und Beitrag des Budgetdienstes
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BEITRAG DES BUDGETDIENSTES (I)BEITRAG DES BUDGETDIENSTES (I)
Beratung, Bewusstseinsschaffung und Sensiblisierung aller 
St k h ld i b d d hStakeholder insbesondere durch

• Analysen (z.B. Budgetanalyse 2013 zeigt konkrete Handlungsfelder im 
Bereich Gleichstellung und Gender Budgeting auf) zur Beratung derBereich Gleichstellung und Gender Budgeting auf) zur Beratung der 
Abgeordneten

• Verbesserungsvorschläge zur Gestaltung der Budgetunterlagene besse u gs o sc äge u Ges a u g de udge u e age

• Erstellung einer Gleichstellungs-/Gender Budgeting Ziel-, Maßnahmen-
und Indikatorenlandkarte zur Verbesserung der Übersichtlichkeit und 
Transparenz

• Nachverfolgung der Umsetzung der Genderziele der Ressorts und 
obersten Organeobersten Organe

• Evaluierung der wirkungsorientierten Folgenabschätzungen in der 
Wirkungsdimension Tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern“
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BEITRAG DES BUDGETDIENSTES (II)
Beratung Bewusstseinsschaffung und Sensiblisierung allerBeratung, Bewusstseinsschaffung und Sensiblisierung aller 
Stakeholder insbesondere durch

• Forcierung der Weiterentwicklung von - dem Nationalrat vorzulegenden -Forcierung der Weiterentwicklung von dem Nationalrat vorzulegenden 
Berichten im Hinblick auf genderdisaggregierte Daten (z.B. Förderungsbericht)

• Ausbau des ExpertInnenwissens im Budgetdienst

• Informationsbereitstellung (z.B. durch Vorträge) innerhalb und außerhalb des 
Parlamentes

• Veröffentlichung der Produkte des Budgetdienstes auf der Homepage des 
Parlaments

• Anstoß zur Weiterentwicklung – transparentes Budget im Sinne des Diversity
Ansatzes (z.B. Menschen mit Migrationshintergrund,  Einbeziehung der 
Generationen, Menschen mit Behinderung)
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BUDGETBERATUNGEN IM NATIONALRATBUDGETBERATUNGEN IM NATIONALRAT
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BUDGETBERATUNGEN IM NATIONALRATBUDGETBERATUNGEN IM NATIONALRAT
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GGender Budgeting
Internationale Entwicklungen
P ktiPerspektiven
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INTERNATIONALE ENTWICKLUNGEN
Aktive Weiterentwicklung (z.B. auf Regionalebene in Schweden, für ESF-Mittel 
in Deutschland, Einführung von Gender Budgeting z.B. in Indien)
Großes Interesse an der Situation in Österreich (z.B. auf OECD-Ebene; Gender 
Budgeting im Rahmen der Haushaltsreform als „Best Practice“)

aber auch

Stagnation bzw gegenläufige Trends in Vorzeigeländern“ z BStagnation bzw. gegenläufige Trends in „Vorzeigeländern  z.B. 
Norwegen Nordic Council of Ministers beschloss Ende 2011 die 

Schließung des Nordic Gender Institutes (Genderforschung)
D t hl d Kl i A f 2012 A t t d B d iDeutschland Kleine Anfrage 2012 – Antwort der Bundesregierung (auszugsweise) 

„Die Verfolgung des Ziels der Gleichstellung und die Entwicklung geeigneter 
Instrumente obliegen den jeweiligen Fachpolitiken…. Aus Sicht der 
B d i i t G d B d ti i R h d B d h h lt k iBundesregierung ist Gender Budgeting im Rahmen des Bundeshaushaltes kein 
geeignetes Instrument, um die Gleichberechtigung der Geschlechter 
durchzusetzen. Vor diesem Hintergrund wurde dieser Ansatz in der laufenden 
L i l t i d i ht f l t “
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PERSPEKTIVEN
Einige Zahlen aus Österreich zum Abschluss:

Indikator Ist 2011 Ziel 2013 Ziel 2015

Gender Pay Gap 25 % 22 % 18 %

Teilzeitbeschäftigte weiblich 87 % 81 % 75 %

T il itb häfti t ä li h 13 %Teilzeitbeschäftigte männlich 13 %

Kinderbetreuungsquote
0-3 Jahre
3-6 Jahre

19 %*)

93,4 %
25 %
96 %

Erwerbsquote 15-64 jährige Frauen 
mit Kindern  <15 Jahre 65,8 % 66,3 %

Erwerbsquote 15-64 jährige Männer
mit Kindern <15 Jahre 93 5 %

Welche Vorkehrungen sind notwendig,

mit Kindern  <15 Jahre 93,5 %

*) Istwerte 2010

Welche Vorkehrungen sind notwendig,
damit Österreich Best Practice Beispiel 

im Hinblick auf Gleichstellungsziele und Gender Budgeting 
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